
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von ProLock Werkzeugsysteme 

 

 

§ 1 Vertragsabschluß und Vertragsinhalt 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts‐ und 
Lieferbedingungen gelten ausschließlich – auch 
wenn im Einzelfall nicht Bezug darauf genommen 
wird – für alle unsere Angebote, Lieferungen und 
Dienst‐ und Werkleistungen und insbesondere 
auch für zukünftige Geschäfte. 
Abweichende Vereinbarungen bedürfen zur 
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Die 
Aufhebung vorgenannter 
Schriftformklausel kann nur schriftlich erfolgen. 
Abweichende 
Bedingungen des Bestellers gelten auch dann 
nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht 
ausdrücklich widersprechen. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber 
Unternehmen im Sinne von §310 Abs.1 BGB. 
 
§ 2 Angebote und Vertragsabschluß 
(1) Unsere Angebote und Kostenvoranschläge 
erfolgen stets unverbindlich und freibleibend. 
Maßgeblich für den Vertragsabschluß ist unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung. Maße, Gewichte, 
Abbildungen und Zeichnungen oder sonstige  
Angaben sind für die Ausführung nur verbindlich, 
wenn diese ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. 
Die technischen Daten unserer eigenen und der in 
unserem Handelsprogramm befindlichen Produkte 
gelten unter dem Vorbehalt der Änderung. 
(2) Für den Umfang des Auftrags ist unsere 
Auftragsbestätigung allein maßgebend. Spätere 
Ergänzungen, Abänderungen oder sonstige 
Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
unserer schriftlichen Bestätigung. 
(3) Maßangaben sind, sofern nicht anders 
gekennzeichnet, in Millimeter angegeben. 
Toleranzen nach DIN bzw. nach ProLock‐
Werknormen.  
 
§ 3 Preise 
(1) Die vereinbarten Preise sind Nettopreise in 
Euro ohne Verpackung, Fracht und Versicherung. 
Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
(2) Für die Berechnung der Nettopreise sind die 
von uns ermittelten Stückzahlen, Mengen und 
Gewichte maßgebend, wenn der Empfänger nicht 
unverzüglich widerspricht. Die Stückpreise gelten 
für angegebene Normalausführungen. Bei 
Nachbestellungen von Sonderanfertigungen 
behalten wir uns jeweils eine Neuberechnung der 
Preise vor. 
(3) Werkzeugsätze aus Kombinationen berechnen 
wir nach den 
Preistafeln für Einzelwerkzeuge. Für 
Werkzeugkombinationen, die in der Preisliste nicht 
enthalten sind, wird für das funktionsbedingte 
Abstimmen ein Zuschlag in Höhe unserer 
allgemeinen Sätze erhoben. 
(4) Für die Berechnung von Versand‐ und 
Verpackungskosten ist der von uns fakturierte 
Nettowarenwert ausschlaggebend. 
Inland: Für Bestellungen unter EUR 300.‐ erheben 
wir gewichtsabhängige Versand‐ und 

Verpackungskosten. Ab einem Nettowarenwert 
von EUR 300.‐ liefern wir bis zu einem Gewicht von 
30kg, bei allen Paketen deren längste Seite 1m 
oder deren zweitlängste Seite 76cm nicht 
überschreitet, Versand‐ und Verpackungskosten 
frei. Mehrkosten für Eilversand trägt der Besteller, 
ebenso besondere Verpackungs‐ und 
Versendungsformen nach Wunsch des Bestellers. 
Ausland: Verpackungs‐ und Versandkosten werden 
ab Werk berechnet. 
(5) Wir sind berechtigt, dem Besteller die üblichen 
Kosten einer 
Bonitätsprüfung in Rechnung zu stellen. 
(6) Wenn sich nach Vertragsabschluß 
auftragsbezogene Kosten wesentlich ändern, sind 
die Vertragspartner verpflichtet, sich über eine 
Anpassung der Preise zu verständigen. Wesentlich 
ist eine Änderung dann, wenn sich die Entgelte 
jeweils um mehr als 20% ändern. Scheitert eine 
Einigung, sind wir binnen zwei Wochen nach 
Scheitern der Verhandlung zum Rücktritt 
berechtigt. 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der 
Rechnungsbetrag nach Rechnungsstellung 
innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder 
spätestens nach 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Lohnarbeiten (z.B. Reparaturen, 
Serviceleistungen) sind nach Rechnungsstellung 
sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Vorgenannte 
Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir 
innerhalb dieser Fristen über den Betrag verfügen 
können. Zahlungen sind frei an unsere Zahlstelle zu 
leisten. Der Barzahlung stehen Zahlungen auf eines 
unserer Geschäftskonten gleich, sobald wir über 
das Guthaben verfügen können. 
(2) Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
zulässig. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers 
ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
(3) Wir sind berechtigt, für erbrachte Leistungen 
Abschlagszahlungen zu verlangen. 
(4) Bei Erstaufträgen liefern wir nur gegen 
Vorkasse bzw. Nachnahme. 
 
§ 5 Lieferung 
(1) Wir liefern ab unserem Werk oder 
Auslieferungslager, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist. 
(2) Genannte Liefertermine gelten nur als 
unverbindliche Richtlinien, sofern sie nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
(3) Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung 
der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang 
einer vereinbarten Anzahlung. 
(4) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu 
ihrem Ablauf die 
Absendung des Auftragsgegenstandes erfolgt oder 
die 
Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt ist. 

(5) Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb 
unseres Willens liegen (z.B. Betriebsstörungen, 
Streik, Aussperrung bei uns, einem unserer 
Zulieferer oder bei einem Transportunternehmen), 
verlängern die Lieferzeit angemessen. Das Gleiche 
gilt bei nachträglicher Änderung der Bestellung. 
(6) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung 
bleibt vorbehalten. Zu vorzeitigen Lieferungen und 
Teillieferungen sowie zu Teilberechnungen sind wir 
berechtigt. Des Weiteren sind wir berechtigt, den 
vereinbarten Auftragsgegenstand zu ändern oder 
von ihm abzuweichen, wenn diese Änderung oder 
Abweichung unter Berücksichtigung unserer 
Interessen dem Besteller zumutbar ist. 
(7) Wird die Lieferung auf Wunsch des Bestellers 
verzögert oder gerät der Besteller in 
Abnahmeverzug, so werden ihm, ab dem auf die 
Mitteilung der Bereitstellung der 
Auftragsgegenstände folgenden Kalendermonat, 
die durch die Lagerung entstandenen Kosten 
berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Ablauf 
einer angemessenen Frist, anderweitig über den 
Auftragsgegenstand zu verfügen und den Besteller 
mit angemessen verlängerter Lieferfrist neu zu 
beliefern. 
(8) Wir kommen nicht in Verzug, wenn der 
Besteller seinerseits mit der Bereitstellung von 
Informationen, welche zur Durchführung des 
Vertrags erforderlich sind, im Rückstand ist. 
(9) Bestellungen auf Abruf sind vorbehaltlich einer 
abweichenden Vereinbarung innerhalb von drei 
Monaten nach Auftragsbestätigung, vollständig 
anzunehmen. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die 
Rest‐ bzw. Gesamtlieferung auf Kosten des 
Bestellers. Der Besteller ist verpflichtet, die 
Lieferung anzunehmen. Ziffer (8) dieses 
Paragraphen gilt entsprechend. 
(10) Wir behalten uns vor, in zumutbarem Umfang 
über oder unter der bestellten Menge zu liefern. 
 
§ 6 Gefahrenübergang 
(1) Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn 
dieAuftragsgegenstände unser Werk oder Lager 
verlassen, gleichgültig ob 
mit eigenen oder fremden Transportmitteln. 
(2) Verzögert sich die Lieferung aufgrund eines 
vom Besteller zu vertretenden Umstandes, geht 
die Gefahr mit der Mitteilung der Bereitstellung 
der Auftragsgegenstände auf den Besteller über. 
Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder wir noch andere Leistungen, z.B. die 
Versendungskosten, Anfuhr oder Aufstellung 
übernommen haben. 
(3) Ohne besonderes Verlangen des Bestellers wird 
eine Lieferung nicht gegen Bruch‐ und 
Transportschäden, Feuer, Diebstahl o.ä. versichert. 
Verlangt der Besteller den Abschluss einer 
Versicherung, wird diese auf Kosten des Bestellers 
abgeschlossen. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen 
Auftragsgegenständen bis zur vollständigen 
Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen  
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Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 
dem Besteller vor. Dies gilt ohne Rücksicht auf den 
Rechtsgrund und die Entstehungszeit der 
Forderungen, insbesondere also auch für 
Forderungen aus Wechsel, Scheck, Anweisung oder 
dem vom Besteller auszugleichenden Saldo aus 
einem bestehenden Kontokorrentverhältnis. 
(2) Der Besteller darf einen unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden 
Auftragsgegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Bei Pfändung, 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen  durch 
dritte Hand, hat er uns unverzüglich zu 
benachrichtigen. Er darf unter Eigentumsvorbehalt 
stehende Auftragsgegenstände nur im 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb 
weiterveräußern, sofern die Forderung aus der 
Weiterveräußerung auf uns übergeht. Für den Fall 
der Weiterveräußerung tritt der Besteller schon 
jetzt seine Forderung aus der Weiterveräußerung 
von Auftragsgegenständen, einschließlich der 
entsprechenden Forderungen aus Wechsel oder 
Scheck, mit allen Nebenrechten an uns ab. Für den 
Fall, dass ein Auftragsgegenstand zusammen mit 
anderen, uns nicht gehörenden Waren, zu einem 
Gesamtpreis verkauft wird, 
erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Betrages, 
den wir dem Besteller für den mitveräußerten 
Auftragsgegenstand einschließlich Mehrwertsteuer 
berechnet haben. Einer besonderen 
Abtretungserklärung für den einzelnen Verkaufsfall 
bedarf es nicht. 
(3) Der Besteller zieht die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung treuhänderisch ein, solange 
wir hiermit einverstanden sind. Auf unser 
Verlangen hin teilt er seinem Besteller die 
Abtretung unter gleichzeitiger Anzeige an uns mit. 
(4) Bei Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung eines 
Auftragsgegenstandes mit anderen, uns nicht 
gehörenden Sachen, überträgt uns der Besteller 
hiermit einen Miteigentumsanteil an der neuen 
Sache in Höhe des dem Besteller berechneten 
Verkaufspreises einschließlich Mehrwertsteuer. 
Die neue Sache verwahrt der Besteller 
unentgeltlich für uns. 
(5) Übersteigt der Wert der uns gegebenen 
Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um 
mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des 
Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
(6) Bei einer Pflichtverletzung des Bestellers, 
insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir nach Rücktritt vom 
Vertrag zur Rücknahme des Auftragsgegenstandes 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Kosten der Rücknahme hat in 
diesem Fall der Besteller zu ersetzen. 
Für die Benutzung gelieferter und wieder 
zurückgeholter Gegenstände steht uns als 
Nutzungsentschädigung und zur Abgeltung einer 
eingetretenen Wertminderung ein Betrag zu, der 
dem marktüblichen Mietpreis für die 
Nutzungsdauer entspricht. Dem Besteller ist jedoch 

der Nachweis gestattet, dass uns ein Schaden nicht 
entstanden ist oder unser Schaden wesentlich 
niedriger als die Pauschale ist. 
 
§ 8 Pfandrecht 
Zur Sicherung unserer Forderungen steht uns aus 
dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an dem 
in unseren Besitz gelangten Auftragsgegenstand 
zu. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten Aufträgen 
oder sonstigen Leistungen geltend gemacht 
werden, soweit diese mit dem Auftragsgegenstand 
im Zusammenhang stehen. Für weitere Ansprüche 
aus der Geschäftsverbindung steht uns ein 
vertragliches Pfandrecht nur dann zu, soweit diese 
Ansprüche unbestritten sind oder ein 
rechtskräftiger Titel vorliegt und der 
Auftragsgegenstand dem Besteller gehört. 
 
§ 9 Mängelhaftung 
(1) Die Mängelrechte des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs‐ und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 
(2) Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir nach 
unserer Wahl zur 
Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung 
oder zur Lieferung einer neuen mängelfreien Sache 
berechtigt. 
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde 
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur 
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei 
nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden 
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 
(4) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen sofern der 
Besteller Schadenersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Sofern uns keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist 
die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(5) Wir haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern wir 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. 
(9) Die Verjährungsfrist im Falle eines 
Lieferregresses nach den §478, §479 BGB bleibt 
unberührt. 

 
§ 10 Gesamthaftung 
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz 
als in Ziffer 9 vorgesehen ist, ‐ ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
– ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche 
aus Verschulden bei Vertragsabschluß, wegen 
sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gem. § 823 BGB. 
(2) Soweit die Schadenersatzhaftung uns 
gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
(1) Auf alle mit uns bestehenden 
Rechtsbeziehungen ist deutsches Recht 
anzuwenden. Deutsches Recht ist auch für die 
Anwendung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen maßgebend. Die 
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den 
Warenkauf (CISG –„Wiener Kaufrecht“) ist 
ausgeschlossen. 
(2) Erfüllungsort ist für beide Teile Albstadt, 
Gerichtsstand ist – auch für sämtliche Scheck‐ und 
Wechselklagen – der Sitz der Firma. 
(3) für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
dem Auftraggeber gilt das für inländische Parteien 
maßgebende Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und Ausschuss der 
Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11. April 1980 über den 
internationalen Warenkauf (UNCITRAL – BGBI1989 
II S 596).  
(4) Wir sind nach unserer Wahl auch berechtigt, 
am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit 
dem Kunden einschließlich 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz 
oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 
teilweise unwirksame 
Regelung sollte durch eine Regelung ersetzt 
werden, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe 
kommt. 
 


